
Abiturprüfung 

Bereits im Jahr 2005 hat die bayerische Staatsregierung beschlossen, dass die 

Abiturprüfung künftig in fünf Fächern abzulegen ist, darunter Deutsch, Mathematik und 

eine Fremdsprache.

Die Abiturprüfung muss ab dem Jahr 2011 in folgenden Fächern abgelegt werden:

Fach Prüfungsart

Deutsch

schriftlich

Mathematik

schriftlich

eine fortgeführte Fremdsprache

1 x schriftlich,

2 x mündlich

ein gesellschaftswissenschaftliches Fach:

- Religion oder Ethik oder

- Geschichte und Sozialkunde oder

- Geographie oder

- Wirtschaft und Recht oder

- Wirtschaftsinformatik 

    (nur am WSG-W, nur mündlich)

- Sozialkunde (nur am WSG-S und am WSG-W)

- Sozialwissenschaftliche Arbeitsfelder (nur am WSG-S, nur 

mündlich)

ein weiteres Fach:

- Naturwissenschaft oder

- Informatik (nur am NTG) oder

- 2. Fremdsprache oder

- Kunst

[1] 

oder

- Musik

[2] 

oder

- Sport 

[3]

[1] 

Wer Kunst als schriftliches Abiturprüfungsfach mit praktischen Anteilen wählt, muss im Rahmen der 

individuellen Profilbildung in beiden Jahrgangsstufen zusätzlich zum zweistündigen Grundfach je eine 

Wochenstunde zur Vertiefung der bildnerischen Praxis belegen. Die schriftlich-praktische Abiturprüfung bezieht 

sich dann auch auf diese Inhalte. Die mündliche Abiturprüfung im Fach Kunst bezieht sich nur  auf die Inhalte des 

zweistündigen Grundfaches.

[2] 

Wer Musik als schriftliches Abiturprüfungsfach mit praktischen Anteilen wählt, muss im Rahmen der 

individuellen Profilbildung in beiden Jahrgangsstufen zusätzlich zum zweistündigen Grundfach je eine 

Wochenstunde Instrumentalunterricht belegen. Die schriftlich-praktische Abiturprüfung bezieht sich dann auch auf 

diese Inhalte. Die mündliche Abiturprüfung im Fach Musik bezieht sich nur auf die Inhalte des zweistündigen 

Grundfaches.

[3] 

Wer Sport als schriftliches oder mündliches Abiturprüfungsfach mit praktischen Anteilen wählt, muss im 

Rahmen der individuellen Profilbildung in beiden Jahrgangsstufen je zwei Wochenstunden Allgemeine 

Sporttheorie belegen. Die Abiturprüfung bezieht sich dann auch auf diese Inhalte und kann in schriftlich-

praktischer oder in mündlich-praktischer Form durchgeführt werden.


